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Zu den Vorausſetzungen der Activen und paſſiven Wahl
berechtigung bei Kirchenverwaltungswahlen!IM rechtsrheiniſchen ayern
gehört neben anderen perſönlichen Erforderniſſen namentlich auch die
Angehörigkeit zur betreffenden Kirchengemeinde, beziehungsweiſe das
WohnenIM Kirchenſprengel. (Entſcheidung de Verwaltungs-Gerichts-—
Oſe Oom ärz 1882.)“

—  2 Mitgliedſchaft M Enner Kirchengemeinde wird durch den
Beſitz eines Wohnſitzes IMm Bezirke derſelben ohne dortigen Wohnſitz
NU begründet. (Entſcheidung des Berwaltungs— Gerichtshofes Hom

uau 1884
Die Verpflichtung 5  Un Entrichtung von ſogenannten Kirchen—

trachten mi dem Kirchen⸗ und Pfarrverbande I

zuſammen⸗
hängenden altherkömmlichen Naturalabgaben zum Unterhalte
Kirchendienern hat grundſätzlich abgeſehen der Iu Ziffer der
Allerhöchſten Verordnung Mär 1812 die Stolgebühren⸗
entrichtung an Pfarrer Cnmer fremden Confeſſion betreffenden begründeten
Ausnahme die perſönliche Zugehörigkeit der al  9 Pflichtig Anſpruch
genommenen Perſonen betreffenden Kirchen— und Pfarrverbande
zur Vorausſetzung

Zur letztinſtanziellen Entſcheidung über beſtrittene Haftungs⸗
verbindlichkeiten eines Mitgliedes ener Kirchenverwaltung wegen
Nichterfüllung oder Ueberſchreitung enner geſetzlichen Dienſtesobliegen—
heiten ſt der Verwaltungs Gerichtshof N zuſtändig (Entſcheidung
des Verwaltungs Gerichtshofes vont 19 oruar ＋% /...

rmenweſen. Jemand jent M München und zieht
ſich Krankheit zu, geh dann nach RürnbergeIu den Dienſt, dem
Er noch erinige Zeit vorſteht, dann aber ſteigert ſich die Krankheit
0, daß E 1 da  U Krankenhaus gebracht werden muß Muß München
als Tt de Beginnes der rankheit oder Nürnberg als Ort an welchem
die Krankheit bis zur Erwerbsunfähigkeit ich ſteigerte die Kranken—

leiſten? Nach Entſcheidung des Verwaltungs Gerichts Hofes vom
Dezember 188309 Nürnberg, denn „die IM Trtite 11 Abſatz

eſetze vom April 1869 über die öffentliche Armen— und Kranken—
pflege für die Verpflichtung der Dienſt⸗ und Arbeitsgemeinde 5  U Gewäh—⸗
rung von Krankenhilfe ſtatuirte Vorausſetzung, daß die dort bezeichneten
Perſonen wegen Erkrankung bedürfen“ iſt u dem Zeitpunkte
als eingetreten zu erachten welchem die Krankheit ich ſoweit
entwickelt hat, daß der Erkrankte In heiner Erwerbsfähigkeit

ſt ů 1175 Krankenhilfe Iu Anſpruch nehmen muß
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Artikel 17, Abſatz In die unterſtützungspflichtigenGemeinden § Erſatze für die von einer Privatperſon geleiſteteverbunden, wenn ieſe ⁰ dringend war, daß die vorherige Anzeige bei
dem Armenpflegſchaftsrathe 68 Ortes der Hilfeleiſtung nicht ſtattfindenkonnte. Nach Entſcheidung des Verwaltungs-Gerichts-Hofes—37 0 —882 iſt die unterſtützungspflichtige Gemeinde zUum Erſatzefür die von einer Privatperſon geleiſtete verbunden ohne Rückſichtdarauf, wie ich die Vermögensverhältniſſe 68 Unterſtützten ſpäternach der Zeit der Hilfeleiſtung geſtaltet haben, ſondern dieſe kann

nach Ttike 5 de  D Armengeſetzes ihre Regreßanſprüche an den
Unterſtützten geltend machen, ornach Perſonen, velche binnen fünfJahren nach Empfang der Unterſtützung ern Vermögen erworben
haben, welches ihnen unbeſchadet der Sicherſtellung thre Lebens⸗
unterhaltes die Erſatzleiſtung ermöglicht, Erſatze des Empfangenenverpflichtet ſind Die ſoeben Imꝛm Ttite 1%, Abſatz des Armen
geſetzes erwähnte Anzeige der Hilfeleiſtung von Privatperſonen kann
nach Entſcheidung des Verwaltungs-Gerichts⸗Hofes vom Dezember1883 2) ſchriftlich und mündlich erfolgen; auch iſt eine Verpflichtungmit der Anzeige der Hilfeleiſtung AOu die erſatzpflichtige Gemeinde,eine Angabe über die Höhe der auf die Hilfeleiſtung täglich erwaſenden Koſten 5  U verbinden, im Geſetze nicht gegeben.—  — Armenpflege der Heimatgemeinde kann, wenn ſie von inem
auswärts wohnenden Angehörigen Armenhilfe angegangen wird,die Gewährung derſelben von der Rückkehr de Bittſtellers Iu die
Heimat abhängig machen. Die Verweigerung der Heimkehr ſeitensder Hilfeſuchenden iſt jedoch al ein ungerechtfertigter Ungehorſam,welcher die Armenpflege nach Artikel des Armengeſetzes 1  Ur Ver
fagung der erbetenen Unterſtützung berechtigt dann 3u erachten,der Weigerung keine triftigen Gründe zur Ctte tehen Ob
etzteres der Fall, iſt keine Ermeſſensfrage, ſondern eine der letztinſtanziellen Entſcheidung de. Verwaltungs-Gerichts-Hofes Uunter  2
liegende Rechtsfrage.“ (Entſcheidung 7  — Verwaltungs-Gerichts-Hofes
vom 5. Februar 884.);

Das Armen— und Krankengeſetz Jonl 29 April erleidet
mehrfache Abänderung durch d  0  — deutſche Reichsgeſetz Oom 15 Juni
1883 iber Unterſtützung erkrankter Arbeiter Dieſe Aenderung dar—
zuſtellen, würde eine größere Abhandlung, E den Rahmen der
939 weit überſchreiten würde, erfordern.
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